
ORTSGEMEINDE BRUCHMÜHLBACH-MIESAU 
ORTSTEIL BUCHHOLZ 

 
BEBAUUNGSPLAN „GEWERBEGEBIET SPIEßWALD – 1.ÄNDERUNG“ 

 
STELLUNGNAHMEN 

(ABWÄGUNGSVORSCHLAG) 
 
(zu den im Rahmen der frühzeitigen Behördenbeteiligung gem. § 4 Abs. 1 BauGB 
sowie der Nachbargemeinden gem. § 2 Abs. 2 BauGB und der Beteiligung der 
Öffentlichkeit im Rahmen der parallel durchgeführten Offenlage gem. § 3 Abs. 1 
BauGB eingegangenen Anregungen, Hinweise und Bedenken) 
 

Inhaltsverzeichnis 

I Allgemeines ................................................................................................................... 2 

A Übersichtsliste zum Eingang der Stellungnahmen im Rahmen der frühzeitigen 

Behördenbeteiligung gem. § 4 Abs. 1 BauGB und Beteiligung der 

Nachbargemeinden gem § 2 Abs. 2 BauGB sowie der anerkannten 

Naturschutzvereine und -verbände ........................................................................ 2 

B Übersichtsliste zum Eingang der Stellungnahmen der frühzeitigen 

Öffentlichkeitsbeteiligung im Rahmen der Offenlage gem. § 3 Abs. 1 BauGB .... 5 

C  Einführung / Vorgehensweise ................................................................................ 5 

II Behandlung der Hinweise, Anregungen und Bedenken der Behörden .................... 6 

III Behandlung der Hinweise, Anregungen und Bedenken der Öffentlichkeit und 

der Bürger ...............................................................................................................24 

IV Stellungnahmen ohne Bedenken und Anregungen .............................................25 

 

 
 
 

TISCHVORLAGE 
FÜR DIE 

SITZUNG DES ORTSGEMEINDERATES 
BRUCHMÜHLBACH-MIESAU 

AM 08.05.2026 
  
 
 
 
 
 
Erstellt durch die WVE GmbH Kaiserslautern 
M. Sc. Z. Röstel / Dipl.-Ing. Bernd Zimmermann 

 



  

 

 

 

 

Stellungnahmen im Rahmen der frühzeitigen Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung  
Bebauungsplan „Gewerbegebiet Spießwald – 1.Änderung“, Ortsgemeinde Bruchmühlbach-Miesau Seite 2 

 

 
 

I ALLGEMEINES 

A  ÜBERSICHTSLISTE ZUM EINGANG DER STELLUNGNAHMEN IM RAHMEN DER 

FRÜHZEITIGEN BEHÖRDENBETEILIGUNG GEM. § 4 ABS. 1 BAUGB UND 

BETEILIGUNG DER NACHBARGEMEINDEN GEM § 2 ABS. 2 BAUGB SOWIE 

DER ANERKANNTEN NATURSCHUTZVEREINE UND -VERBÄNDE 

TRÄGER ÖFFENTLICHER 
BELANGE 

STELLUNGNAHMEN 

vom Ohne 
Hinweise, 

Anregungen 
und 

Bedenken 

Mit 
Hinweisen 

und 
Anregungen  

Mit  
Anregungen 

und Bedenken  

1 Autobahnmeisterei Landstuhl -    

2 Kreisverwaltung Kaiserslautern, 
Untere Landesplanungsbehörde 

24.02.26  
X 

(lfd. -Nr. 1 
in II) 

 

3 Kreisverwaltung Kaiserslautern, 
Untere Naturschutzbehörde 

-    

4 Kreisverwaltung Kaiserslautern, 
Untere Denkmalschutzbehörde 

-    

5 Kreisverwaltung Kaiserslautern, 
Gesundheitsamt 

19.01.26 X   

6 Kreisverwaltung Kaiserslautern, 
Vorbeugender Brandschutz 

-    

7 
Kreisverwaltung Kaiserslautern, 
Untere Wasser-, Abfall- und 
Bodenschutzbehörde 

22.01.26 X   

8 Amprion GmbH 27.01.26 X   

9 

Bundesamt für Infrastruktur, 
Umweltschutz und 
Dienstleistungen der 
Bundeswehr 

20.01.26 X   

10 
Bundesanstalt für 
Immobilienaufgaben, Sparte 
Verwaltungsaufgaben 

17.02.26 X   

11 CREOS Deutschland GmbH 06.02.26 X   

12 Deutsche Bahn AG 16.01.26 X   

13 Deutsche Telekom Technik 
GmbH 

16.01.26  
X 

(lfd. -Nr. 2 
in II) 

 

14 Die Autobahn GmbH des 
Bundes, Niederlassung West 

-    

15 Dienstleistungszentrum 
Ländlicher Raum 

28.01.26 X   

16 Finanzamt Kusel-Landstuhl -    
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17 Forstamt Otterberg 11.02.26  
X 

(lfd. -Nr. 3 
in II) 

 

18 
Generaldirektion Kulturelles Erbe 
Rheinland-Pfalz, Direktion 
Landesarchäologie Speyer 

27.01.26  
X 

(lfd. -Nr. 4 
in II) 

 

19 
Generaldirektion Kulturelles Erbe 
Rheinland-Pfalz, Direktion 
Landesdenkmalpflege 

-    

20 

Generaldirektion Kulturelles Erbe 
Rheinland-Pfalz, Direktion 
Landesarchäologie – 
Erdgeschichte 

20.01.26 X   

21 Handwerkskammer -    

22 IHK Pfalz 18.02.26  
X 

(lfd. -Nr. 5 
in II) 

 

23 Landesamt für Geologie und 
Bergbau 

02.02.26  
X 

(lfd. -Nr. 6 
in II) 

 

24 
Landesbetrieb Liegenschafts- 
und Baubetreuung, 
Niederlassung Kaiserslautern 

-    

25 Landesbetrieb Mobilität 
Kaiserslautern 

10.02.26  
X 

(lfd. -Nr. 7 
in II) 

 

26 Landwirtschaftskammer 
Rheinland-Pfalz 

-    

27 Pfalzgas GmbH 16.01.26  
X 

(lfd. -Nr. 8 
in II) 

 

28 Pfalzwerke Netz AG 18.02.26  
X 

(lfd. -Nr. 9 
in II) 

 

29 Planungsgemeinschaft Westpfalz 04.02.26  
X 

(lfd. -Nr. 10 
in II) 

 

30 PLEDOC GmbH 21.01.26  
X 

(lfd. -Nr. 11 
in II) 

 

31 Stadtwerke Homburg 13.02.26 X   

32 Stadtwerke Ramstein-
Miesenbach 

-    

33 
Struktur- und 
Genehmigungsdirektion Süd, 
Obere Landesplanungsbehörde 

-    

34 

Struktur- und 
Genehmigungsdirektion Süd, 
Regionalstelle Wasserwirtschaft, 
Abfallwirtschaft und Bodenschutz 

05.02.26  
X 

(lfd. -Nr. 12 
in II) 
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35 
Struktur- und 
Genehmigungsdirektion Süd, 
Regionalstelle Gewerbeaufsicht 

20.01.26 X   

36 
Verbandsgemeindeverwaltung, 
Fachbereich IV – Kommunale 
Betriebe 

-    

37 Vermessungs- und Katasteramt 
Westpfalz 

27.01.26 X   

38 
Vermessungs- und Katasteramt 
Westpfalz, Geschäftsstelle des 
Gutachterausschusses  

-    

39 Vodafon Kabel Deutschland 
GmbH 

16.02.26 X   

40 Westnetz GmbH -    

41 Bund für Umwelt und 
Naturschutz, Deutschland e.V. 

-    

42 
GNOR Gesellschaft für 
Naturschutz und Ornithologie 
Rheinland-Pfalz e.V. 

-    

43 
Landes-Aktions-Gemeinschaft 
Natur und Umwelt Rheinland-
Pfalz e.V.  

11.02.26 X   

44 
Naturschutzbund Deutschland 
(NABU) e.V., Landesverband 
Rheinland-Pfalz 

-    

45 
POLLICHIA, Verein f. 
Naturforschung und 
Landespflege e.V. 

-    

46 Schutzgemeinschaft Deutscher 
Wald RLP e.V. 

11.02.26 X   

47 Verbandsgemeinde Landstuhl 16.01.26 X   

48 Verbandsgemeinde Oberes 
Glantal 

23.01.26 X   

49 Kreisstadt Homburg -    

 
Von den mit Schreiben vom 15.01.2026 beteiligten Behörden und Träger öffentlicher 
Belange gingen bis zum 18.02.2026, bzw. heute insgesamt 29 Stellungnahmen 
Bebauungsplan „Gewerbegebiet Spießwald – 1. Änderung“ der Ortsgemeinde 
Bruchmühlbach-Miesau ein. Hinweise bzw. Anregungen wurden von 12 Behörden 
vorgebracht; Anregungen bzw. Bedenken wurden von keiner Behörde vorgebracht; 17 der 
eingegangenen Stellungnahmen der Behörden hatten weder Anregungen, Hinweise noch 
Bedenken vorzubringen. 
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B  ÜBERSICHTSLISTE ZUM EINGANG DER STELLUNGNAHMEN DER 

FRÜHZEITIGEN ÖFFENTLICHKEITSBETEILIGUNG IM RAHMEN DER 

OFFENLAGE GEM. § 3 ABS. 1 BAUGB 

Im Zuge der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung gem. § 3 Abs. 1 BauGB, die in der Zeit 
vom 19.01.2026 bis einschließlich 18.02.2026 in der Verbandsgemeindeverwaltung 
Bruchmühlbach-Miesau; Am Rathaus 2; 66892 Bruchmühlbach-Miesau; Zimmer 18 während 
der Dienststunden als Auslegung der Planunterlagen stattfand, wurden keine 
Stellungnahmen mit Hinweisen bzw. Anregungen zur Planung abgegeben. Zusätzlich waren 
die Planunterlagen auf der Homepage der Verbandsgemeinde Bruchmühlbach-Miesau 
offengelegt. 
 

C  EINFÜHRUNG / VORGEHENSWEISE 

Nachfolgend werden die abgegebenen Stellungnahmen der einzelnen Behörden 
wiedergegeben. Dazu wird eine (kurze) Erwiderung aus Sicht der Bauleitplanung (kursiv 
gedruckt) abgegeben und ein Beschlussvorschlag für den Ortsgemeinderat formuliert. Die 
kompletten Stellungnahmen sind als Anhang beigefügt. 
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II BEHANDLUNG DER HINWEISE, ANREGUNGEN UND BEDENKEN DER 

BEHÖRDEN 

1. Kreisverwaltung Kaiserslautern, Untere Landesplanungsbehörde 

Schreiben vom 24.02.2026 
 

Kurzfassung: 

a 
Sachverhalt: 

• Der Sachverhalt des Bebauungsplanverfahrens wird beschrieben 

b 

Bewertung aus Sicht der Landesplanung: 

• Abstimmungstermin mit unterer Landesplanungsbehörde am 14.09.2022 
mit folgenden Bedingungen wurde festgehalten 
o Herstellung von externen Ausgleichsmaßnahen und Waldflächen in 

Abstimmung mit den Fachbehörden 
o Nicht-Erforderlichkeit der Änderung des FNPs 
o Erforderlichkeit der Änderung des B-Plans 

• Zustimmung des LBM Autobahnamt Montabaur wurde am 30.04.2020 
eingeholt (Lage Lärmschutzwall in Bauverbotszone § 9 FStrG) 

• Profilierung des Walls auf Basis schalltechnischer Emissionsberechnung für 
versch. Wallhöhen 

• Diverse Abstimmungen mit Forstamt und UNB wurden geführt bzgl. 
Waldfläche und naturschutzrechtlicher Ausgleichsmaßnahmen 

• Grds. Einverständnis der Behörden unter Voraussetzung eines adäquaten 
Ausgleichs 

• Externe Ausgleichsflächen in Ramstein und Katzenbach können unter 
Berücksichtigung der eingetragenen Biotopsflächen herangezogen werden 

• Unter Beachtung der forst- und naturschutzrechtlichen Erfordernisse 
werden aus Sicht der Landesplanung und Raumordnung keine Bedenken 
vorgebracht  

• Die Errichtung des Lärmschutzwalls wird zum Schutz der Ortslage 
Buchholz ausdrücklich begrüßt 

 
 Kommentar: 

 Zu a-b:  
Die Hinweise und Anforderungen der Stellungnahme werden zur Kenntnis 
genommen. Für den Bebauungsplan ergeben sich hieraus keine Änderungen. 

 

Beschlussvorschlag: 
Kenntnisnahme. 
 
 
Ja-Stimmen:   Nein-Stimmen:   Enthaltungen: 
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2. Deutsche Telekom Technik GmbH 

Schreiben vom 16.01.2026 
 

Kurzfassung: 

a 
• Im Plangebiet sind Telekommunikationslinien der Telekom gemäß 

beiliegendem Lageplan 

b 

• Hinweis, dass Beschädigungen der vorhandenen Telekommunikationslinien 
vermieden werden sollen; 

• Aus betrieblichen Gründen müssen Zugänge zu den Linien ungehindert 
möglich bleiben, besonders Abdeckungen von Abzweigkästen, 
Kabelschächten und oberirdische Gehäuse müssen ungehindert geöffnet 
werden und mit Fahrzeugen anfahrbar bleiben  

c 
• Bei Konkretisierungen des B-Plans ist eine Planauskunft und Einweisung 

von der zentralen Stelle einzufordern 

d 
• Beachtung der Kabelschutzanweisung Telekom 

• Bei gewünschtem Anschluss an Telekommunikationsnetz der Telekom, 
Bitte um Kontaktaufnahme mit genanntem Bauherrnservice 

 
 Kommentar: 

 Zu a-d:  
Die im beigefügten Lageplan dargestellten Telekommunikationslinien befinden 
sich nicht im Geltungsbereich des Bebauungsplanes, sondern auf dem westlich 
befindlichen Flurstück 2103/74. Eine Sicherung mittels Leistungsrechten im 
Bebauungsplan ist dementsprechend nicht erforderlich. Die Hinweise und 
Anforderungen der Stellungnahme werden zur Kenntnis genommen. Für den 
Bebauungsplan ergeben sich hieraus keine Änderungen. 

 

Beschlussvorschlag: 
Kenntnisnahme. 
 
 
Ja-Stimmen:   Nein-Stimmen:   Enthaltungen: 
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3. Forstamt Otterberg 

Schreiben vom 11.02.2026 
 

Kurzfassung: 

a • Gegen den Bebauungsplan bestehen keine Bedenken 

b 

Situationsbeschreibung: 

• Flst. 2099/53 wurde vor einigen Jahren gerodet, gilt aber als Wald im Sinne 
des Gesetzes, da Bestockung durch natürliche Sukzession zunimmt 

• Waldverlust soll durch Ausgleichsflächen kompensiert werden 

• Interne Ausgleichsmaßnahme Flst. 2099/27: Anpassungsbedarf, da 
Umwandlung von Eichenwald in Strauch- Baumbestand (Öm 6.3) nicht als 
ökologische Maßnahme nachvollzogen werden kann 

• Forstamt spricht sich für stufigen Waldaußenrand durch artenreichen, 
naturnahen Strauchsaum sowie Anreicherung mit standortangepassten 
Laubbäumen 2. Ordnung aus 

• Externe Ausgleichsflächen liegen auf Gemarkung Ramstein und 
Katzenbach und soll im weiteren Lauf des Verfahrens ergänzt werden 

c 

Risikobeurteilung und Begründung: 

• Kein Heranrücken von Bebauung unterhalb des empfohlenen 
Mindestabstandes von 25-35 m 

• Die Bestockung des Flst. 2099/53 erfüllt Voraussetzungen nach § 3 
LWaldG, ist also Wald im Sinne des Gesetzes 

• Verweis auf die einschlägigen Paragraphen § 1, § 14 LWaldG 

• Die Änderung der Bodennutzungsart bedarf einer waldrechtlichen 
Genehmigung durch das Forstamt 

• Vor Baubeginn ist Antrag auf Rodung beim Forstamt Otterberg zu stellen 

• Von Rodung darf erst nach Vorliegen der Baugenehmigung Gebrauch 
gemacht werden 

• Verweis auf Urteil des OVG RLP vom 09.06.1993 und dessen Grundsätze 

 
 Kommentar: 

 Zu b:  
Die interne Ausgleichsfläche Öm 6.3 ist nicht Bestandteil der 1. Änderung des 
Bebauungsplanes, sondern des ursprünglichen Bebauungsplanverfahrens. Sie 
bezieht sich also nicht auf den Ausgleich, welcher im Zuge der Errichtung des 
Lärmschutzwalls zu erbringen ist und ist deswegen nicht heranzuziehen. Alle 
Anpassungen im Zuge der 1. Änderung des Bebauungsplanes, das heißt die 
hinzutretenden Ausgleichsmaßnahmen, sind farbig markiert. 
Im Rahmen der Ausarbeitung des Umweltberichts wurde eine genaue 
Beschreibung der externen Ausgleichsmaßnahmen ergänzt. Der Umweltbericht 
ist den Planunterlagen als Anlage 1 beigefügt und kann im Rahmen der 
Offenlage gemäß § 4 Abs. 2 BauGB eingesehen werden. 
 
Zu a, c: 
Zur Abstimmung der genauen Vorgehensweise bezüglich der Rodung der 
Waldfläche fanden in der Vergangenheit diverse Abstimmungen mit dem 
Forstamt Otterberg statt. Die vorgebrachten Forderungen sind vom 
Vorhabenträger zu beachten und nicht Bestandteil des 
Bebauungsplanverfahrens. Um trotzdem eine Berücksichtigung in den 
Planunterlagen zu finden, sollte in den textlichen Festsetzungen unter Hinweise 
und Empfehlungen der Punkt „10. Rodung einer Waldfläche“ wie folgt 
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aufgenommen werden, welcher die Anforderungen an eine 
Rodungsgenehmigung beinhaltet: 

„10. Rodung einer Waldfläche 
Nach § 14 LWaldG darf Wald nur mit Genehmigung des Forstamtes gerodet und in eine andere 
Bodennutzungsart umgewandelt werden. Soll nach Abs. 5 eine Waldfläche nach Baurecht eine 
andere Nutzung dargestellt oder festgesetzt werden, so prüft das zuständige Forstamt, ob die 
Voraussetzungen für eine Genehmigung zur Umwandlung vorliegen. 
Diese Änderung der Bodennutzungsart bedarf einer waldrechtlichen Genehmigung durch das 
zuständige Forstamt Otterberg, weil baurechtliche Genehmigungen insoweit keine 
Konzentrationswirkungen besitzen. 
Daher hat der Antragsteller vor Baubeginn beim zuständigen Forstamt Otterberg einen Antrag auf 
Rodung (Umwandlung) zu stellen. Von einer möglichen Genehmigung zur Umwandlung/Rodung 
darf erst Gebrauch gemacht werden, wenn die Baugenehmigung vorliegt.“ 

 

Beschlussvorschlag: 
Der Gemeinderat der Ortsgemeinde Bruchmühlbach-Miesau nimmt die 
Stellungnahme des Forstamts Otterberg zur Kenntnis und beschließt hierzu, dass die 
textlichen Festsetzungen entsprechend den obigen Ausführungen zu ergänzen sind. 
 
 
Ja-Stimmen:   Nein-Stimmen:   Enthaltungen: 
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4. Generaldirektion Kulturelles Erbe – Direktion Landesarchäologie Speyer 

Schreiben vom 27.01.2026 
 

Kurzfassung: 

a 
• Keine Bedenken gegen Änderung 

• Bitte um weitere Beteiligung, da jederzeit neue Fundstellen auftreten 
können, die eine detaillierte Betrachtung erfordern 

b 
• Stellungnahme betrifft ausschließlich die archäologischen Kulturdenkmäler  

• Direktion Landesdenkmalpflege Mainz und Direktion Landesarchäologie – 
Erdgeschichte sind ebenfalls zu beteiligen 

 
 Kommentar: 

 Zu a-b:  
Die Direktion Landesdenkmalpflege Mainz und Direktion Landesarchäologie – 
Erdgeschichte wurden ebenfalls am Verfahren gemäß § 4 Abs. 1 BauGB beteiligt 
und haben keine Bedenken gegen das Vorhaben vorgebracht. Die 
Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Für den Bebauungsplan ergeben 
sich hieraus keine Änderungen. 

 

Beschlussvorschlag: 
Kenntnisnahme. 
 
 
Ja-Stimmen:   Nein-Stimmen:   Enthaltungen: 
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5. IHK Pfalz 

Schreiben vom 18.02.2026 

Kurzfassung: 

a • Es bestehen nach aktuellem Kenntnisstand der IHK Pfalz keine Bedenken 

b 

Hinweis: 

• Durch die Umsetzung der Maßnahmen sollten keine Beeinträchtigungen für 
bestehende oder potenzielle gewerbliche Nutzungen entstehen und 
Konflikte mit angrenzender Bebauung oder Nutzung vermieden werden 

 
Kommentar: 
 Zu a und b: 

Da die Maßnahme auf einem Privatgrundstück umgesetzt wird, welches derzeit 
keiner konkreten Nutzung unterliegt, ist von keinen Beeinträchtigungen für 
bestehende oder potenzielle gewerbliche Nutzungen auszugehen. Benachbarte 
Betriebe und Unternehmen haben in diesem Verfahrensschritt keine 
Stellungnahmen abgegeben. Die Hinweise der Stellungnahme werden zur 
Kenntnis genommen. Für den Bebauungsplan ergeben sich hieraus keine 
Änderungen. 

 
Beschlussvorschlag: 
Kenntnisnahme. 
 
 
Ja-Stimmen:   Nein-Stimmen:   Enthaltungen: 
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6. Landesamt für Geologie und Bergbau  

Schreiben vom 02.02.2026 
 

Kurzfassung: 

a 

Bergbau / Altbergbau: 

• Keine Dokumentation von Altbergbau im Plangebiet und auch kein aktueller 
Bergbau unter Bergaufsicht 

• Bisher keine Prüfung der Ausgleichsflächen bzgl. Altbergbau 

• bei Einsatz von schwerem Gerät sollte erneute Anfrage zur Ermittlung eines 
möglichen Gefährdungspotenzials erfolgen 

b 

Boden und Baugrund 
Allgemein: 

• im östlichen Teil des Plangebietes sind bei künstlich nicht verändertem 
Gelände vsl. Oberflächennah quartäre Ablagerungen in Teilen 
Moorbildungen bzw. Torf der Glansenke zu erwarten 

• die organischen Böden sind ohne technische Maßnahmen i.d.R. nicht als 
Gründungshorizont für Hochbauten oder Auflasten geeignet, weisen hohe, 
ungleichmäßige Verformbarkeit auf 

• mit hohen Grundwasserständen ist zu rechnen 

• bei Überbauung ist mit vsl. Mit Mehraufwendungen bzgl. Erkundung, 
Gründung, Erdbau und Schutz vor Wasser zu rechnen 

• aufgrund dessen werden dringend objektbezogene 
Baugrunduntersuchungen und eine geotechnische Fachplanung und 
Überwachung empfohlen 

• Berücksichtigung der einschl. DIN-Normen, wie z.B. DIN 1054, DIN 4020, 
DIN EN 1997-1 und -2, bei Bodenarbeiten DIN 19731 und DIN 18915 

Mineralische Rohstoffe:  

• keine Einwände 

c 

Geologiedatengesetz: 

• Bohrungen und geologische Untersuchungen sind spät. 2 Wochen vor 
Beginn beim LGB anzuzeigen, hierfür soll das Online-Portal genutzt werden 

• Bitte um Übernahme von Nebenbestimmung in Bescheid, damit 
Übermittlungspflicht dem Antragsteller bzw. seinen Beauftragten obliegt 

• Weitere Informationen auf den entspr. Internetseiten sowie im 
Fragenkatalog 

 
 Kommentar: 

 Zu a:  
Im Rahmen der Offenlage gemäß § 4 Abs. 2 BauGB wird ebenfalls das 
ausgearbeitete Ausgleichskonzept dargelegt, sodass die externen 
Ausgleichsflächen in Bezug auf Altbergbau überprüft werden können. In den 
vorliegenden Planunterlagen wurde die konkreten externen Ausgleichsflächen 
sowohl in den textlichen Festsetzungen als auch in der Begründung benannt. 

   
  Zu b: 

Zur Berücksichtigung der genannten Hinweise sollten die textlichen 
Festsetzungen – Hinweise und Empfehlungen – Punkt 4.0 Boden und Baugrund 
wie folgt ergänzt werden: 

„Oberboden (Mutterboden) ist getrennt abzunehmen, seitlich zu lagern, in nutzbarem Zustand zu 
erhalten und wieder zu verwenden. 



  

 

 

 

 

Stellungnahmen im Rahmen der frühzeitigen Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung  
Bebauungsplan „Gewerbegebiet Spießwald – 1.Änderung“, Ortsgemeinde Bruchmühlbach-Miesau Seite 13 

 

 
 

Der bei Bauarbeiten anfallende Oberboden (Mutterboden) ist schonend zu behandeln und einer 
sinnvollen Folgenutzung zuzuführen. Auf § 202 BauGB “Schutz des Mutterbodens” und auf die DIN 
18915, Blatt 2, “Bodenarbeiten für vegetationstechnische Zwecke”, sowie die DIN 19731 wird 
ausdrücklich hingewiesen. 

Nach geologischen Informationen sind im östlichen Teil des Plangebietes, bei künstlich nicht 
verändertem Gelände, voraussichtlich oberflächennah quartäre Ablagerungen in Teilen 
Moorbildungen bzw. Torf der Glansenke (nördlicher Ausläufer des südlich der Autobahn gelegenen 
Naturschutzgebiets Spießwald und Streitwiese) zu erwarten. Diese organischen Böden sind ohne 
technische Maßnahmen in der Regel nicht als Gründungshorizont für Hochbauten oder Auflasten 
geeignet und weisen eine hohe sowie möglicherweise auch ungleichmäßige Verformbarkeit auf. 
Weiter ist mit hohen Grundwasserständen zu rechnen. Bei einer Überbauung in solchen Gebieten 
ist aller Voraussicht nach mit Mehraufwendungen bezüglich Erkundung, Gründung, Erdbau und 
Schutz vor Wasser zu rechnen.“ 

 
Beschlussvorschlag: 
Der Gemeinderat der Ortsgemeinde Bruchmühlbach-Miesau nimmt die 
Stellungnahme des Landesamts für Geologie und Bergbau zur Kenntnis und 
beschließt hierzu, die textlichen Festsetzungen entsprechend den obigen 
Ausführungen anzupassen. 
 
 
Ja-Stimmen:   Nein-Stimmen:   Enthaltungen: 
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7. Landesbetrieb Mobilität Kaiserslautern 

Schreiben vom 10.02.2026 

Kurzfassung: 

a 
• Von Seiten des Landesbetriebs Mobilität Kaiserslautern bestehen 

grundsätzlich keine Bedenken. 

b 

Hinweise straßenrechtlich zu beachtende Abstände: 

• Die Bauverbotszone (von 20 m gem. § 22 Abs. 2 Nr. 1 LStrG RLP) entlang 
der L 358 wird eingehalten. 

• Ein Teil des Vorhabens liegt innerhalb der Baubeschränkungszone (von 40 
m) entlang der L 358. Die notwendige straßenbaubehördliche Zustimmung 
(gem. § 23 Abs. 1 LStrG RLP) wird in Aussicht gestellt. 

c 

Hinweise zur Bundesautobahn A 6: 

• Der Zuständigkeitsbereich liegt bei der zuständigen Niederlassung der 
Autobahn GmbH, welche ebenfalls beteiligt werden muss und eine 
Stellungnahme einzuholen ist. 

d 

Hinweis: 

• Der öffentliche Verkehrsraum darf nicht eingeschränkt oder verschmutzt 
werden. Verunreinigungen der klassifizierten Straße sind unverzüglich und 
auf eigene Kosten zu beseitigen. 

• Zur L 358 werden aus Verkehrssicherheitsgründen keine direkten Zufahrten 
zugelassen. 

 
Kommentar: 

Zu a-d:  
Die Autobahn GmbH des Bundes, Niederlassung West wurde ebenfalls am 
Verfahren beteiligt und hat keine Stellungnahme abgegeben. Die Hinweise der 
Stellungnahme werden zur Kenntnis genommen und sind vom späteren 
Vorhabenträger zu beachten. Für den Bebauungsplan ergeben sich hieraus 
keine Änderungen. 

 

Beschlussvorschlag: 
Kenntnisnahme. 
 
 
Ja-Stimmen:   Nein-Stimmen:   Enthaltungen: 
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8. Pfalzgas GmbH 

E-Mail vom 16.01.2026 
 

Kurzfassung: 

a 
• Keine Betroffenheit im angesprochenen Bereich 

• Bitte um Beteiligung des zuständigen Versorgers Stadtwerke Homburg 

 
 Kommentar: 

Die Stadtwerke Homburg wurden ebenfalls am Verfahren beteiligt und haben 
keine Bedenken geäußert, da sich keine Versorgungsleitungen im Bereich des 
Erdwalls befinden. Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Für den 
Bebauungsplan ergeben sich hieraus keine Änderungen. 

 

Beschlussvorschlag: 
Kenntnisnahme. 
 
 
Ja-Stimmen:   Nein-Stimmen:   Enthaltungen: 
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9. Pfalzwerke Netz AG 

Schreiben vom 18.02.2026 

Kurzfassung: 

a 
• Bei der Umweltprüfung sind keine Belange zu berücksichtigen 

• Keine Anregung zum Umfang und Detaillierungsgrad des Umweltberichts 

b 
• Planung berührt die Belange der Pfalzwerke Netz AG, allerdings werden 

keine Bedenken zum Verfahren vorgebracht, um Berücksichtigung wird 
dennoch gebeten 

c 
• Im Geltungsbereich liegen derzeit keine Versorgungseinrichtungen Strom 

der Pfalzwerke Netz AG  

d 

• Eine Telekommunikations-Versorgungseinrichtung verläuft über das 
Plangebiet (Richtfunkstrecke „F 7004 0,7 m“ inkl. Richtfunkkorridor, 
aktueller Planauszug ist zu beachten) 

• Eine aktuelle Planauskunft über die Online-Planauskunft der Pfalzwerke 
Netz AG muss vor Baubeginn eingeholt werden 

• Aufgrund der textlichen Festsetzung der maximalen Bauhöhe ist davon 
auszugehen, dass es zu keiner Beeinflussung der Richtfunkstrecke durch 
den Lärmschutzwall kommen kann 

o Daher muss die Versorgungseinrichtung nicht in der Planzeichnung 
des Bebauungsplanes berücksichtigt werden 

• Zur textlichen Berücksichtigung wird empfohlen, im Textteil des 
Bebauungsplanes unter „Hinweise“ folgenden Punkt neu aufzunehmen: 

o Richtfunkstrecke 
Über das Plangebiet verläuft eine Richtfunkstrecke, die in der 
Planzeichnung nicht ausgewiesen ist. Deutlich über die festgesetzten 
Höhen hinausgehende Einrichtungen, auch wenn diese zeitlich nur 
begrenzt sind, bedürfen im Einzelfall der vorherigen Prüfung durch den 
Netzbetreiber. 

e 

Hinweis: 

• Die Pfalzwerke Netz AG ist zwingend an den nachgelagerten Verfahren zu 
beteiligen 

• Es wird um weitere Beteiligung am Verfahren, sowie, nach dem In-Kraft-
Treten des Bebauungsplanes, um Zusendung der rechtskräftig gewordenen 
Unterlagen gebeten 

 

Kommentar: 
 Zu a-e:  

Die oben genannte Richtfunkstrecke ist in der aktuellen Ausfertigung der 
Planzeichnung grafisch nicht dargestellt und wird im Folgenden auch nicht 
hinzugefügt. Dem Hinweis der Pfalzwerke Netz AG bezüglich der textlichen 
Festsetzung wird Folge geleistet. Unter Hinweise und Empfehlungen – 8. 
Leitungsträger – Pfalzwerke AG wird folgender Punkt ergänzt:  

 
 „Richtfunkstrecke:  

Über das Plangebiet verläuft eine Richtfunkstrecke, die in der Planzeichnung nicht ausgewiesen ist. 
Deutlich über die festgesetzten Höhen hinausgehende Einrichtungen, auch wenn diese zeitlich nur 
begrenzt sind, bedürfen im Einzelfall der vorherigen Prüfung durch den Netzbetreiber.“ 
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 Lageplan der Richtfunkstrecke, welche über den Geltungsbereich verläuft.  
 

 Die Pfalzwerke Netz AG ist zwingend am weiteren Verfahren zu beteiligen. 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Gemeinderat der Ortsgemeinde Bruchmühlbach-Miesau nimmt die 
Stellungnahme der Pfalzwerke Netz AG zur Kenntnis und beschließt hierzu, die 
Hinweisliste der textlichen Festsetzungen entsprechend der obigen Ausführung zu 
erweitern. 
 
 
Ja-Stimmen:   Nein-Stimmen:   Enthaltungen: 
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10. Planungsgemeinschaft Westpfalz 

Schreiben vom 04.02.2026 
 

Kurzfassung: 

a 

• Darlegung der Planungsabsicht sowie der berührten Planungen und 
Maßnahmen der Planungsgemeinschaft (Regionale Raumordnungsplan 
Westpfalz samt seiner Teilfortschreibungen) 

• Abschließende landesplanerische Stellungnahme ist zum derzeitigen 
Sachstand noch nicht möglich 

• Abstimmung mit Landesplanungsbehörde wird empfohlen 

• RROP stellt sonstige Waldfläche im Planbereich dar 

• Empfehlung: 
o Lenkung Ausgleichsflächen auf möglichst konfliktfreie Flächen, um der 

Landwirtschaft keine Flächen zu entziehen 
o Prüfung ganzheitlicher Ansatz zur Stärkung des Regionalen 

Biotopverbundes 

• Prüfung Kompatibilität zwischen Aufforstungsmaßnahmen und 
Vorranggebiet Landwirtschaft aus RROP 

b 

• Einbeziehung der Belange der militärischen und zivilen Verteidigung 
aufgrund Nähe zu Verteidigungsinfrastruktur Ramstein-Miesenbach (Z 29 
LEP IV; ZN6 ROP IV) 

• Die Beeinträchtigung von militärischen Liegenschaften, Einrichtungen und 
Anlagen muss ausgeschlossen werden 

c 

• Darlegung der Veränderungen / kumulativen Auswirkungen der Planung auf 
schützenswerte Nutzungen bzgl. BAB 6 (LEP IV Z 141, ROP IV ZN40) 

• Bauliche sowie funktionale Einschränkung des Trassenverlaufs sollte 
ausgeschlossen werden 

d 

Hinweis: 

• In Legende der Planzeichnung fehlt „private Grünfläche“ bzw. Kohärenz zu 
textlichen Festsetzung 7.0 „öffentliche Grünfläche“ 

 
 Kommentar: 

 Zu a:  
In der Begründung sollte ein Kapitel 2.4 Planerische Vorgaben aufgenommen 
werden, welches die betroffenen Ziele und Grundsätze der Raumordnung sowie 
deren Auswirkungen darlegt. 
Mit der unteren Landesplanungsbehörde hat bereits am 14.09.2022 ein 
Abstimmungstermin zur Besprechung der Planung stattgefunden. Hierbei wurden 
alle notwendigen Auflagen zur Errichtung des Erdwalls festgelegt. Der 
Stellungnahme vom 24.02.2026 ist zusätzlich das grundsätzliche Einverständnis 
zum Verfahren sowie die ausdrückliche Begrüßung der Errichtung des Erdwalls 
zu Gunsten der Ortslage Buchholz zu entnehmen. Es wird auf die Stellungnahme 
der Kreisverwaltung Kaiserslautern, Untere Landesplanungsbehörde und deren 
Kommentierung (lfd.-Nr.1) verwiesen.  
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 Ungefähre Lage der Ausgleichsflächen Gemarkung Ramstein und Katzenbach  

  
Der Abfrage aus dem RIS Rheinland-Pfalz – Regionaler Raumordnungsplan 
Westpfalz ist zu entnehmen, dass bei den ausgewählten Ausgleichsflächen in 
Ramsteiner und Katzenbacher Gemarkung keine Vorranggebiete der 
Landwirtschaft betroffen sind. Es handelt sich bei diesen Flächen nicht um Acker-
, sondern um Wiesenflächen, weshalb eine Beeinträchtigung der Landwirtschaft 
ausgeschlossen werden kann. 
Die externen Ausgleichsflächen in Ramsteiner und Katzenbacher Gemarkung 
sind als sonstige Freiflächen dargestellt und mit den Vorranggebieten Regionaler 
Biotopverbund, Regionaler Grünzug, Vorranggebiet Forstwirtschaft (Katzenbach) 
und Vorbehaltsgebieten Erholung und Tourismus und Grundwasserschutz 
(Ramstein) überlagert. Da auf ihnen vor allem Aufforstungsmaßnahmen im Sinne 
von § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB geplant sind, sind diese als verträglich mit den 
Zielen und Grundsätzen der Raumordnung einzustufen. 

 
 Zu b:  

Der Lärmschutzwall soll auf einem Privatgrundstück zwischen einem 
Gewerbegebiet und der Bundesautobahn A6 über eine Länge von maximal 600 
m errichtet werden. Im direkten Umfeld sind demnach keine militärischen 
Verteidigungsinfrastrukturen erkennbar. Inwiefern hierdurch militärischen 
Liegenschaften, Einrichtungen und Anlagen beeinträchtigt werden sollen, wird 
aus den Vorgaben der Ziele der Raumordnung des LEP IV und des ROP IV nicht 
ersichtlich. 
Durch die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben wurde ebenfalls mitgeteilt, dass 
seitens der US Army und der US Air Force keine Bedenken bezüglich des 
Bebauungsplanverfahrens bestehen. 

 
 Zu c:  

In der Begründung sollte ein Kapitel 2.4 Planerische Vorgaben aufgenommen 
werden, welches die betroffenen Ziele der Raumordnung sowie deren 
Auswirkungen darlegt. 
Wie den Planunterlagen zu entnehmen ist, wurde das Autobahnamt Montabaur 
bereits frühzeitig in das Verfahren eingebunden und um Stellungnahme gebeten. 
Da die vorgebrachten Bedingungen im Bebauungsplanentwurf eingehalten 
werden, ist von keiner baulichen oder funktionalen Einschränkung des 
Trassenverlaufs auszugehen. Das Autobahnamt wurde ebenfalls im Rahmen der 
frühzeitigen Beteiligung nach § 4 Abs. 1 BauGB am Bebauungsplanverfahren 
beteiligt, hat jedoch keine Stellungnahme abgegeben. 
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 Zu d:  
Im Zuge der weiteren Bearbeitung der Planunterlagen sollte der Widerspruch 
zwischen Planzeichnung und textlichen Festsetzungen bereinigt werden. Folglich 
sollte in allen Planunterlagen von einer „privaten Grünfläche“ die Rede sein. In 
der Legende sollte demzufolge die passende Bezeichnung aufgenommen 
werden.  

 
Beschlussvorschlag: 
Der Gemeinderat der Ortsgemeinde Bruchmühlbach-Miesau nimmt die 
Stellungnahme der Planungsgemeinschaft Westpfalz zur Kenntnis und beschließt 
hierzu, dass die Planunterlagen (Begründung) entsprechend der obigen 
Ausführungen anzupassen sind. 
 
 
Ja-Stimmen:   Nein-Stimmen:   Enthaltungen: 
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11. PLEdoc GmbH 

Schreiben vom 21.01.2026 
 

Kurzfassung: 

a 
• verwaltete Versorgungsanlagen der Eigentümer bzw. Betreiber sind von der 

geplanten Maßnahme nicht betroffen 

b 
 

• Hinweis, dass bei der Ausweisung planexterner Ausgleichsflächen 
mögliche Versorgungsanlagen betroffen sein könnten. 

• Bei Konkretisierungen des B-Plans und der Ausweisung externer 
Ausgleichsflächen wird eine erneute Beteiligung erwünscht. 

 
 Kommentar: 

 Zu a-b:  
Die weiteren planexternen Ausgleichsflächen wurden bereits in den textlichen 
Festsetzungen im Kapitel 4.1 Ausgleichsflächen benannt und in der Begründung 
unter Kapitel 2.3 Grundlagen der Änderung ausschnittsweise dargestellt. Die 
Konkretisierung der Maßnahmen erfolgt im Rahmen der Ausarbeitung des 
Umweltberichts. Der Umweltbericht wird den Planunterlagen als Anlage 1 im 
Zuge der Offenlage gemäß § 4 Abs. 2 BauGB beigelegt. Den beigefügten 
Lageplänen des Betreibers in Katzenbach und Ramstein sind im Bereich der 
geplanten externen Ausgleichsflächen keine Versorgungsanlagen dargestellt. 
Die Hinweise und Anforderungen der Stellungnahme werden zur Kenntnis 
genommen. Für den Bebauungsplan ergeben sich hieraus keine Änderungen. 

 

Beschlussvorschlag: 
Kenntnisnahme. 
 
 
Ja-Stimmen:   Nein-Stimmen:   Enthaltungen: 
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12. SGD Süd – Regionalstelle Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft, Bodenschutz 

Schreiben vom 05.02.2026 
 

Kurzfassung: 

a 

1. Niederschlagswasser 

• Es wird davon ausgegangen, dass anfallendes Niederschlagswasser im 
Bereich des Erdwalls breitflächig und ohne Schädigung Dritter über die 
belebte Bodenzone versickert wird 

b 

2. Starkregengefährdung 

• Starkregenereignisse stellen Herausforderung für Bauleitplanung dar 

• Beigefügt Karten zu SRI 7, 1 Std., weitere Karten online 

• Bei Starkregenereignissen bilden sich erst in Mulden, Rinnen oder Senken 
größere Wassertiefen und Fließgeschwindigkeiten 

• Vor Ort sich immer Oberflächenstrukturen und Verhältnisse zu 
berücksichtigen 

• Empfehlung zur Überprüfung der tatsächlichen Abflussbahnen vor Ort zur 
Vermeidung potenzieller Gefährdung und Verschärfung Abflusssituation 

c 

3. Bodenschutz 

• Nördlich des Geltungsbereichs grenzt Altablagerung Reg.-Nr. 335 01 003 – 
0233 an 

• 2018 wurden Flächen südlich der Industriestraße nahezu durchgehend 
anthropogene Auffüllungen aufgeschlossen: Mächtigkeiten zw. 0,35-2,05m, 
Grundwasser zw. 1,1-1,6m Tiefe 

• Flächen wurden als nicht altlastverdächtig eingestuft 

• Auffüllungen wurden nach Süden hin nicht abgegrenzt 

• Fortsetzung von Auffüllungen bis in Geltungsbereich kann nicht 
ausgeschlossen werden 

• Vorerkundung des Untergrundes wird empfohlen 

d 

4. Kreislaufwirtschaft 

• Lärmschutzwall ist als technisches Bauwerk gem. § 2 Nr. 3 e) 
ErsatzbaustoffV zu bezeichnen 

• Es ist davon auszugehen, dass mineralische Ersatzbaustoffe zum Einsatz 
kommen 

• Materialbedarf von > 50.000 m³ 

• Empfehlung zur Planung durch qualifiziertes Ingenieurbüro 

• Folgende Anforderungen auf Basis der ErsatzbaustoffV sollten im Zuge der 
Umweltprüfung erhoben und mitgeteilt werden: 

o Angaben zur Materialklasse 
o Angaben zu Einbauweise 
o Angaben zu den örtlichen Standortgegebenheiten 
o Angaben zum notwendigen Umfang der verwendeten mineralischen 

Ersatzbaustoffe gem. § 19 Abs. 4 ErsatzbaustoffV; die geplanten 
Abmessungen (Länge/Höhe des Walles, geplante Kronenbreite, 
Aufweitung der Wallfläche am westlichen Grundstücksrand) sind zu 
begründen. 

 
 Kommentar: 

 Zu a:  
Da durch die Errichtung des Erdwalls keine zusätzlichen Flächen versiegelt 
werden, soll das anfallende Niederschlagswasser im Bereich des Erdwalls 
breitflächig und ohne Schädigung Dritter über die belebte Bodenzone versickern. 
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Die Vorplanung des Erdwalls sieht eine Mulde nördlich des Erdwalls (zwischen 
Zaun und Wall) vor, welche der Sammlung und Lenkung des anfallenden 
Niederschlagswassers dienen und in Richtung des westlich befindlichen 
Durchlasses im Bereich der Biotopsfläche bzw. des Brückenbauwerks führen 
soll. 

 
 Zu b: 

Den beigefügten Sturzflutkarten sind nur sehr geringe bis gar keine 
Fließgeschwindigkeiten und Wassertiefen zu entnehmen. Zusätzlich sind diese 
im Geltungsbereich nur punktuell und nicht flächendeckend dargestellt. Hieraus 
ergibt sich kein Handlungsbedarf bezüglich des Bebauungsplanes. Die 
tatsächlichen Abflussbahnen vor Ort sind im späteren Verlauf der Planung und 
des Baus des Erdwalls vom Vorhabenträger zu berücksichtigen. 

 
 Zu c: 

Um die vorgebrachten Hinweise zu berücksichtigen, werden in den textlichen 
Festsetzungen des Bebauungsplanes unter Hinweise und Empfehlungen – 4.0 
Boden und Baugrund vor der Realisierung von Bauvorhaben projektbezogene 
Baugrunduntersuchungen unter Berücksichtigung der einschlägigen Regenwerke 
empfohlen. 

 
 Zu d: 

Die detaillierte Planung des Erdwalls wird nicht im Rahmen der Bauleitplanung 
ausgeführt. Diese obliegt dem Vorhabenträger. Daher sind die vorgebrachten 
Anmerkungen zur Ersatzbaustoffverordnung ebenfalls vom Vorhabenträger im 
Verlauf der Planung und der Errichtung des Erdwalls zu beachten. 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Für den Bebauungsplan 
ergeben sich keine Änderungen. 

 

Beschlussvorschlag: 
Kenntnisnahme. 
 
 
Ja-Stimmen:   Nein-Stimmen:   Enthaltungen: 
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III BEHANDLUNG DER HINWEISE, ANREGUNGEN UND BEDENKEN DER 

ÖFFENTLICHKEIT UND DER BÜRGER 

Im Zuge der Beteiligung der Öffentlichkeit und Bürger nach § 3 Abs. 1 BauGB sind keine 
Stellungnahmen eingegangen. 
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IV STELLUNGNAHMEN OHNE BEDENKEN UND ANREGUNGEN 

 
Die Behörden, deren Stellungnahme ohne Bedenken, Anregungen oder Hinweise 
abgegeben wurde, sind der Übersichtsliste über den Eingang der Stellungnahmen zu 
entnehmen.  

 
 BESCHLUSSVORSCHLAG FÜR IV : 
 

Kenntnisnahme. 
 






































































































